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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Im weiteren Verlauf der durch die Corona-Krise bedingten ausserordentlichen Lage
verfeinerte der Bundesrat die sozialversicherungspolitischen Massnahmen zur
Abfederung der Auswirkungen der Pandemie. 

Bezüglich der Massnahmen der ALV gab die Regierung Ende März 2020 eine Reihe von
Erleichterungen bekannt. So sollte vorerst auf einen Nachweis von Arbeitsbemühungen
durch Stellensuchende verzichtet, telefonische erste Beratungs- und Kontrollgespräch
der ALV ermöglicht, zur Verhinderung der Aussteuerung von Arbeitssuchenden während
der ausserordentlichen Lage maximal 120 zusätzliche Taggelder bewilligt und die
Rahmenfrist für den Leistungsbezug wenn nötig um zwei Jahre verlängert werden. 
Auch die Anmeldung und der Bezug von KAE wurden Ende März erleichtert: Die Frist zur
Voranmeldung wurde aufgehoben und die Bewilligungsdauer von KAE wurde von drei
auf sechs Monate erhöht. Anfang April erweiterte der Bundesrat den Zugang zu KAE
zudem auf Arbeitnehmende auf Abruf mit einem schwankenden Beschäftigungsgrad,
solange diese länger als sechs Monate im entsprechenden Unternehmen angestellt
waren. Damit erhoffte er sich, 200'000 Personen vor der Kündigung zu bewahren.
Zudem wurden Zwischenbeschäftigungen bei den KAE ab diesem Zeitpunkt nicht mehr
angerechnet, wodurch einerseits der administrative Aufwand für die Vollzugsorgane
gesenkt und andererseits offene Stellen in der Landwirtschaft, im Gesundheitsbereich
und in der Logistik besetzt werden sollten. Auch das Abrechnungsverfahren für KAE
wurde vereinfacht – dieses kann während der ausserordentlichen Lage summarisch
statt individuell vorgenommen werden –, damit die Anträge von mehr als 118'000
Unternehmen mit rund 1.34 Mio. Beschäftigten (Stand: 5.4.2020) verarbeitet werden
konnten. Schliesslich wurde auch die maximale Bezugsdauer von vier Monaten bei
einem Arbeitsausfall von über 85 Prozent aufgehoben.  
Mitte Mai kündigte der Bundesrat wieder einen schrittweisen Ausstieg aus den ALV-
Massnahmen an, welcher mit den Lockerungsetappen zur Öffnung der Wirtschaft
koordiniert sei. Ende Mai liefen die KAE-Bezugsmöglichkeiten für Personen in
arbeitgeberähnlicher Stellung, mitarbeitende Ehegatten und Lernende aus, zudem
wurde die Voranmeldefrist wieder eingeführt, zumal die Auswirkungen der Massnahmen
nun für die Unternehmen wieder abschätzbar seien, wie der Bundesrat begründete.
Weitere Verschärfungen nahm die Regierung Anfang Juli vor, als sie beispielsweise die
Karenzfrist von einem Tag und die Berücksichtigung von Überstunden wieder einführte.
Gleichzeitig verlängerte sie aber auch die Höchstbezugsdauer von KAE von 12 auf 18
Monate. 
Weitere grosse Änderungen nahm der Bundesrat in diesem Bereich Mitte August vor, als
er die Covid-19-Verordnung zur ALV änderte. Neu sollte diese bis maximal Ende 2022
gültig sein, sofern das Covid-19-Gesetz verabschiedet würde – ansonsten träte die
Verordnung per sofort ausser Kraft. Da gemäss Bundesrat aufgrund der wirtschaftlichen
Öffnung keine Ausnahmeregelungen mehr nötig seien und man grösstenteils zum
ursprünglichen System von KAE und Arbeitslosenentschädigungen zurückkehren könne,
bestand die Verordnung nur noch aus fünf Paragraphen: Durch die zusätzlichen
Taggelder musste auch die Rahmenfrist für den Leistungsbezug um bis maximal sechs
Monate verlängert werden. Ab September sollte der Arbeitsausfall bei
Kurzarbeitsentschädigungen wie vor den Corona-bedingten Erleichterungen nur noch
während maximal vier Abrechnungsperioden über 85 Prozent liegen dürfen. Um aber
die Sondersituation während der ausserordentlichen Lage zu berücksichtigen, werden
die entsprechenden Abrechnungsperioden zwischen dem 1. März und dem 31. August
nicht angerechnet. Für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner sollte Zeit, welche sie für
die Ausbildung von Lernenden aufwendeten, als Arbeitsausfall im Sinne von KAE
angerechnet werden können. Damit sollte die Ausbildung der Jugendlichen
sichergestellt werden, die zu diesem Zeitpunkt ja bereits nicht mehr für KAE
angemeldet werden konnten. Damit die Vollzugsstellen die entsprechenden Anträge
noch vor Ende des Jahres im ordentlichen Verfahren behandeln können, sollte das
summarische Verfahren bis längstens Ende 2020 weitergeführt werden. 

Neben den Leistungen der ALV beschäftigte sich der Bundesrat während der
ausserordentlichen Lage auch mit der Finanzierung der ALV. Mitte Mai 2020 beantragte
er im Nachtrag IIa zum Voranschlag 2020 eine Zusatzfinanzierung für die ALV über CHF

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.07.2020
ANJA HEIDELBERGER
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14.2 Mrd., da die bis zu diesem Zeitpunkt ausbezahlten KAE für 1.94 Mio.
Arbeitnehmende an 190'000 Unternehmen zu sehr hohen, nicht budgetierten Ausgaben
geführt hätten. Um nun zu verhindern, dass die Schuldenbremse der ALV aufgrund
dieser hohen ungedeckten Ausgaben und damit eine Steigerung der Lohnprozente für
das Jahr 2021 um mindestens 0.3 Prozent ausgelöst wird, sei dieser Nachtragskredit
nötig, betonte der Bundesrat. Die Zusatzfinanzierung bedurfte überdies einer
rechtlichen Grundlage, welche durch eine dringliche, befristete Änderung des AVIG
geschaffen werden sollte. Nach einer verkürzten Vernehmlassung legte der Bundesrat
im August 2020 die Änderung dem Parlament vor, welches diese in der Herbstsession
ohne grossen Widerstand guthiess.

Neben der Kurzarbeit setzte der Bundesrat auch weiterhin auf Erwerbsersatz für
Selbständigerwerbende, kündigte aber bereits Ende April eine sukzessive Aufhebung
der Massnahmen an. Dennoch solle auch der Anspruch der Selbständigerwerbenden,
deren Betriebe Ende April oder Anfang Mai wieder öffnen konnten, bis zum 16. Mai
verlängert werden, zumal diese kaum ab dem ersten Tag ihre Dienstleistungen
vollständig erbringen könnten. Ihre Situation sei vergleichbar mit derjenigen der
indirekt von Corona betroffenen Selbständigerwerbenden, deren Anspruch ebenfalls
bis zum 16. Mai andauerte. Über den Mai hinaus Anspruch hätten weiterhin Personen in
Quarantäne sowie Personen, deren Kinder nicht von Dritten betreut werden können.
Mitte Juni, im Rahmen der Aufhebung der ausserordentlichen Lage, passte der
Bundesrat die Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall an und präzisierte die geltenden
Fristen: Anspruch auf EO könne somit nur noch bis zum 16. September geltend gemacht
werden, anschliessend fänden auch keine rückwirkenden Neuberechnungen aufgrund
von aktuelleren Steuerverfügungen mehr statt. Anfang September entschied der
Bundesrat, direkt und indirekt von Corona betroffene Selbständigerwerbende erneut
für Erwerbsersatzleistungen zuzulassen, obwohl deren Zugang erst Mitte Mai
ausgelaufen war, da viele Betriebe ihre Tätigkeit noch nicht wieder vollständig
aufgenommen hätten. Er dehnte den Anspruch gar auf in eigener Firma angestellte
Personen im Veranstaltungsbereich in Härtefallsituation aus. Mitte September und
somit kurz vor dem kommunizierten Stichtag für Anmeldungen für Erwerbsausfall
verlängerte der Bundesrat die Geltungsdauer der Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall
erneut, jedoch nur für Personen in Quarantäne, für Eltern, deren Kinder nicht von
Dritten betreut werden können, sowie für Selbständigerwerbende, deren Betriebe
schliessen mussten oder deren Veranstaltungen verboten worden waren. 

Zusätzlich nahm der Bundesrat auch in weiteren Sozialversicherungsbereichen
Änderungen vor. Besonders relevant waren seine Massnahmen im BVG: Ende März
veranlasste er, dass Arbeitgebende zur Bezahlung ihrer BVG-Beiträge auf ihre
Arbeitgeberbeitragsreserven zurückgreifen dürfen. Für die Arbeitnehmenden hatte dies
keine Auswirkungen, es entlastete jedoch die Arbeitgebenden. Die grosse Anpassung
folgte sodann im Juli 2020, als der Bundesrat ein dringliches Geschäft (BRG 20.056)
einreichte, mit dem die Auffangeinrichtung BVG ihre Gelder zinsfrei bei der
Bundestresorie anlegen können sollte. Damit sollte verhindert werden, dass sich die
Situation der Auffangeinrichtung aufgrund der Negativzinsen weiter verschlechterte. 
Ende April entschied der Bundesrat zudem, zeitlich begrenzt auf die Erhebung von
Verzugszinsen auf Beitragszahlungen von verschiedenen Sozialversicherungen
(AHV/IV/EO/ALV) zu verzichten und somit Unternehmen und Selbständige zu entlasten.
Diese Regelung sollte rückwirkend ab dem 21. März und bis zum 30. Juni 2020 gelten. 
Bezüglich des KVG entschied sich die Regierung Mitte Juni schliesslich, die Kosten der
Coronatests zu übernehmen. Um bei einer Zunahme der Fallzahlen schnell reagieren zu
können, sei ein «engmaschiges Monitoring» nötig. Um zu verhindern, dass Personen,
bei denen die Kosten über die OKP abgerechnet werden und die ihre Franchise noch
nicht ausgeschöpft hatten oder den Selbstbehalt fürchteten, auf einen Test
verzichteten, sollte der Bund für die Kosten aufkommen. Einige Kantone hatten die
entsprechenden Kosten bereits zuvor übernommen. 1
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Nur zwei Jahre nach der letzten Erhöhung gab der Bundesrat im Oktober 2020 bekannt,
dass er die AHV- und IV-Renten per 1. Januar 2021 erhöhen werde. Die Minimalrente
betrage entsprechend neu CHF 1195 (+CHF 10), die Maximalrente CHF 2390 (+CHF 20).
Gleichzeitig erhöhte er auch die Mindestbeiträge der Selbständigerwerbenden und der
Nichterwerbstätigen für AHV, IV und EO und den Betrag für die Deckung des
allgemeinen Lebensbedarfs der EL. 
Auch den Koordinationsabzug in der beruflichen Vorsorge sowie die Eintrittsschwelle
und den Steuerabzug für die Säule 3a passte der Bundesrat nach oben an. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2020
ANJA HEIDELBERGER

Erwerbsersatzordnung (EO)

Die Sozialversicherungsmassnahmen zur zweiten Welle stützten sich ab dem 26.
September 2020 nicht mehr auf Notverordnungen, sondern auf das vom Parlament in
der Herbstsession 2020 verabschiedete Covid-19-Gesetz. Dabei hatten die Räte
entschieden, die Möglichkeiten zum Bezug von Corona-Erwerbsersatz bis zum 30. Juni
2021 zu verlängern und gleichzeitig rückwirkend auf den 17. September zu ermöglichen;
am 16. September war die Bezugsmöglichkeit gemäss der «Covid-19-Verordnung
Erwerbsausfall» abgelaufen. Zudem weitete das Parlament die Bezugsmöglichkeit für
Corona-Erwerbsersatz im Rahmen der Debatte zum Covid-19-Gesetz auf Personen in
arbeitgeberähnlicher Stellung, also Inhaber einer GmbH oder AG, aus, sofern sie ihre
Tätigkeit auf Anordnung der Behörden oder wegen Betroffenheit von einem
behördlichen Veranstaltungsverbot einstellen oder unterbrechen mussten. Neu haben
zudem Personen Anspruch, deren Erwerbstätigkeit wegen Corona-Massnahmen
massgeblich eingeschränkt ist. Nach langen Diskussionen im Rahmen des Covid-19-
Gesetzes konnten sich die Räte darauf einigen, dass eine «massgebliche
Einschränkung» bei einem Umsatzverlust von mindestens 55 Prozent (verglichen mit
dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019) vorliegt, sofern dieser auf die Corona-
Massnahmen zurückgeführt werden kann. Anfang November stellte der Bundesrat seine
Ausführungsverordnung zu diesem Aspekt vor. 
Mitte November erlaubte es der Bundesrat den Arbeitgebenden zudem erneut, die
BVG-Arbeitnehmerbeiträge durch ihre Arbeitgeberbeitragsreserven zu bezahlen, um
so die wirtschaftlichen Folgen der neuen Corona-Massnahmen abzufedern. 3

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 04.11.2020
ANJA HEIDELBERGER

Berufliche Vorsorge

Damit die Vorsorgeeinrichtungen der zweiten Säule ab 1993 wieder mehr Spielraum
bei der Anlage ihres Vermögens haben, änderte der Bundesrat die einschlägige
Verordnung. Mit den neuen Anlagebegrenzungen wurden verschiedene Quoten
wiederhergestellt, die mit dem Ende März 1991 vorzeitig aufgehobenen dringlichen
Bodenrechtsbeschluss von 1989 eingeführt worden waren. So wurde die Anlagegrenze
für inländische Immobilien, die auf 30% reduziert worden war, wieder auf 50%
angehoben. 4

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 29.10.1992
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat beschloss, dass ab 1.1.97 Arbeitslose während der Dauer ihres
Taggeldbezugs dem BVG unterstellt bleiben und somit minimal gegen Tod und
Invalidität versichert sind. Noch offen blieb aber, wie die Last auf die Arbeitslosen und
die Kasse aufgeteilt werden soll. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 28.09.1996
MARIANNE BENTELI

Die den Bundesrat in Fragen der Durchführung und Weiterentwicklung der beruflichen
Vorsorge beratende BVG-Kommission empfahl der Regierung, den aktuellen
Mindestzinssatz von 2,25% 2005 weiterzuführen. Trotz der positiven
Börsenentwicklung erlaubten das Ausmass der bestehenden Unterdeckungen und die
eingeschränkte Risikofähigkeit zahlreicher Vorsorgeeinrichtungen vorderhand keine
Erhöhung. Anderer Auffassung war die SGK des Ständerates, die sich für 2,5%
entschied. Die nationalrätliche Schwesterkommission sprach sich sogar für 2,75% aus.
Da er die Erholung des Börsenmarktes als positives Indiz für eine mittelfristige
Entwicklung wertete, den Vorsorgeeinrichtungen aber die Möglichkeit einräumen
wollte, wieder Schwankungsreserven aufzubauen, wählte der Bundesrat den Mittelweg
und entschied, den Mindestzinssatz per 1.1.2005 auf 2,5% anzuheben.

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 14.05.2004
MARIANNE BENTELI
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Da unter den Vertragskündigungen des letzten Jahres durch die
Versicherungsgesellschaften, welche dann Anschlussverträge zu schlechteren
Konditionen anboten, v.a. die in Sammelstiftungen zusammengeschlossenen KMU zu
leiden hatten, hiess der Ständerat eine Motion (04.3200) seiner SGK gut, die den BR
verpflichten will, durch Gesetzes- oder Verordnungsänderungen den Schutz der KMU zu
verbessern. 6

Ab 2002 war die Koordination des Frauenrentenalters zwischen der 1. und der 2. Säule
durch den dringlichen, vom Parlament 2001 verabschiedeten Bundesbeschluss zur
Weiterversicherung von erwerbstätigen Frauen in der beruflichen Vorsorge
gewährleistet. Dessen Gültigkeit lief Ende 2004 aus. Die zur Vereinheitlichung des
Frauenrentenalters erforderlichen Anpassungen waren im Rahmen der 11. AHV-Revision
geregelt, die in der Volksabstimmung vom Mai aber abgelehnt wurde. Mit einer
Verordnungsänderung setzte der Bundesrat deshalb das ordentliche Rentenalter der
Frauen in der 2. Säule ab 2005 auf 64 Jahre fest. 7

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 02.07.2004
MARIANNE BENTELI

Im Juni verabschiedet der Bundesrat das dritte Massnahmenpaket der 1. BVG-Revision,
welches auf den 1. Januar 2006 in Kraft treten wird. Es konzentriert sich im
Wesentlichen auf steuerliche Aspekte, für deren Beuteilung ein breites
Vernehmlassungsverfahren insbesondere bei den kantonalen Steuerbehörden
durchgeführt wurde. Die beiden Schwerpunkte des 3. Pakets betreffen den Begriff der
Vorsorge sowie die Frage des Mindestalters für den vorzeitigen Altersrücktritt. 8

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.06.2005
MARIANNE BENTELI

Der Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge muss gemäss Gesetz mindestens alle
zwei Jahre überprüft werden. Da 2004 eine leichte Anpassung nach oben
vorgenommen worden war, beschloss der Bundesrat Ende August, im Berichtsjahr keine
weitere Veränderung vorzunehmen, womit der Satz auch 2006 bei 2,5% bleibt. Eine
Anpassung nach unten, wie sie etwa der Schweizerische Versicherungsverband
verlangte, erachtete der Bundesrat als nicht angezeigt, da sich die Finanzmärkte 2005
erfreulich entwickelt haben. Gegen eine Erhöhung des Mindestzinssatzes spreche die
Tatsache, dass die Folgen der negativen Börsenjahre noch nicht ganz bewältigt sind;
ausserdem müsse den Vorsorgeeinrichtungen die Möglichkeit gegeben werden, wieder
Wertschwankungsreserven zu bilden. 9

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 31.08.2005
MARIANNE BENTELI

Mitte September beschloss der Bundesrat, den Mindestzinssatz in der beruflichen
Vorsorge auch für 2007 auf dem aktuellen Niveau von 2,5% zu belassen. Dieser
Entscheid berücksichtigte die negativen Anlageerträge im ersten Halbjahr 2006, welche
das gute Ergebnis von 2005 relativierten; der Mindestzinssatz muss von allen
Vorsorgeeinrichtungen im Durchschnitt mehrerer Jahre erreicht werden. Die Eidg.
Kommission für die berufliche Vorsorge, in welcher neben Versicherungsexperten auch
die Sozialpartner vertreten sind, hatte mit klarer Mehrheit ebenfalls die Beibehaltung
des seit 2005 geltenden Mindestzinssatzes empfohlen. 10

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 13.09.2006
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat beschloss, den Mindestzinssatz für die Gelder in der beruflichen
Vorsorge für das Jahr 2008 von 2,5 auf 2,75% herauf zu setzen. Er stützte sich bei
seinem Entscheid insbesondere auf die langfristige Durchschnittsrendite der 7-jährigen
Bundesobligationen (2,6%). Zudem berücksichtigte er die Ertragsmöglichkeiten von
Aktien, Anleihen und Liegenschaften. Die BVG-Kommission und die Arbeitgeber hatten
sich ebenfalls für 2,75% ausgesprochen, während die Gewerkschaften 3% für
angemessen gehalten hätten. 11

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 29.08.2007
MARIANNE BENTELI

Auf den 1. Januar 2009 senkte der Bundesrat den BVG-Mindestzinssatz von 2.75
Prozent auf 2 Prozent und trug damit der negativen Entwicklung der Finanzmärkte im
Rahmen der Finanzkrise Rechnung. Ein noch tieferer Satz sei jedoch nicht nötig, da bei
guten Entwicklungen ein vorsichtiger Mindestzinssatz festgelegt worden sei, wodurch
die Vorsorgeeinrichtungen Wertschwankungsreserven haben aufbauen können, betonte
er. Die BVG-Kommission hatte einen Satz von 2 Prozent, die Gewerkschaften einen von
2.25 Prozent vorgeschlagen. 12

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 22.10.2008
ANJA HEIDELBERGER
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Für das Jahr 2010 beliess der Bundesrat den Mindestzinssatz in der beruflichen
Vorsorge bei 2 Prozent. Zwar liege der langfristige gleitende Durchschnitt der
siebenjährigen Bundesobligationen, an dem er sich orientiere, bei 2.3 Prozent, die
Aktienmärkte hätten aber die massiven Verluste des letzten Jahres noch nicht
kompensieren können, weshalb eine Anhebung des Satzes nicht angezeigt sei, erklärte
der Bundesrat. Auch die BVG-Kommission sowie die Sozialpartner hatten sich zuvor für
einen Mindestzinssatz von 2 Prozent ausgesprochen. 13

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 14.10.2009
ANJA HEIDELBERGER

Im Oktober 2010 gab der Bundesrat bekannt, den Mindestzinssatz in der
obligatorischen beruflichen Vorsorge für das Jahr 2011 beruhend auf der neuen, von
der BVG-Kommission empfohlenen Berechnungsmethode bei 2 Prozent zu belassen.
Die Kommission und die Arbeitgeberverbände hatten einen Mindestzinssatz von
(maximal) 2 Prozent, die Gewerkschaften einen von 2.75 Prozent empfohlen. 14

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.10.2010
ANJA HEIDELBERGER

Per 1. Januar 2011 wurden die Hinterlassenen- und Invalidenrenten der
obligatorischen beruflichen Vorsorge, die seit 2007 bestehen, erstmals der Teuerung
angepasst. Sie wurden um 2.3 Prozent erhöht, während die Renten aus dem Jahr 2006
um 0.3 Prozent, die Renten vor 2006 jedoch nicht erhöht wurden.
Gemäss BVG erfolgt nach drei Jahren eine erste Anpassung der Renten an die
Preisentwicklung gemäss dem Index der Konsumentenpreise – sofern seither eine
Teuerung stattgefunden hat –, anschliessend werden die Renten, wenn nötig, alle zwei
Jahre entsprechend dem Teuerungsausgleich der AHV angepasst. 15

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2011
ANJA HEIDELBERGER

Im November 2011 gab der Bundesrat bekannt, den Mindestzinssatz in der
obligatorischen beruflichen Vorsorge für das Jahr 2012 von 2 Prozent auf 1.5 Prozent
zu senken. Dieser Wert sei auf die negative Entwicklung der Aktienmärkte sowie auf die
rekordtiefen Zinssätze für Bundesobligationen zurückzuführen. Der Schweizerische
Versicherungsverband (SVV) habe einen Zinssatz von 1 Prozent, die BVG-Kommission
mehrheitlich einen von 1.5 Prozent und die Gewerkschaften einen von 2 Prozent
empfohlen, teilte der Bundesrat mit. 16

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 02.11.2011
ANJA HEIDELBERGER

Anders als im Vorjahr mussten im Jahr 2012 die Hinterlassenen- und Invalidenrenten
der obligatorischen beruflichen Vorsorge nicht der Teuerung angepasst werden. 
Gemäss BVG erfolgt nach drei Jahren eine erste Anpassung der Renten an die
Preisentwicklung gemäss dem Index der Konsumentenpreise – sofern seither eine
Teuerung stattgefunden hat –, anschliessend werden die Renten, wenn nötig, alle zwei
Jahre entsprechend dem Teuerungsausgleich der AHV angepasst. 17

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2012
ANJA HEIDELBERGER

Per 1. Januar 2013 beliess der Bundesrat den Mindestzinssatz in der beruflichen
Vorsorge in Übereinstimmung mit der Empfehlung der BVG-Kommission bei 1.5
Prozent. 18

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 14.11.2012
ANJA HEIDELBERGER

Die 2009 entstandenen Hinterlassenen- und Invalidenrenten der obligatorischen
beruflichen Vorsorge wurden per 1. Januar 2013 erstmals an die Preisentwicklung
angepasst und um 0.4 Prozent erhöht. Die vor 2009 entstandenen Renten wurden nicht
angepasst. 
Gemäss BVG erfolgt nach drei Jahren eine erste Anpassung der Renten an die
Preisentwicklung gemäss dem Index der Konsumentenpreise – sofern seither eine
Teuerung stattgefunden hat –, anschliessend werden die Renten, wenn nötig, alle zwei
Jahre entsprechend dem Teuerungsausgleich der AHV angepasst. 19

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2013
ANJA HEIDELBERGER
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Auf das Jahr 2014 wurden die Hinterlassenen- und Invalidenrenten der
obligatorischen beruflichen Vorsorge nicht der Teuerung angepasst. 
Gemäss BVG erfolgt nach drei Jahren eine erste Anpassung der Renten an die
Preisentwicklung gemäss dem Index der Konsumentenpreise – sofern seither eine
Teuerung stattgefunden hat –, anschliessend werden die Renten, wenn nötig, alle zwei
Jahre entsprechend dem Teuerungsausgleich der AHV angepasst. 20

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2014
ANJA HEIDELBERGER

Im Oktober 2014 berichtete der Bundesrat, den Mindestzinssatz in der obligatorischen
Beruflichen Vorsorge für das Jahr 2015 bei 1.75 Prozent belassen zu wollen. Zuvor hatte
auch die BVG-Kommission dem Bundesrat diesen Mindestzinssatz empfohlen. 21

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 22.10.2014
ANJA HEIDELBERGER

Wie bereits im Vorjahr wurden die Hinterlassenen- und Invalidenrenten der
obligatorischen beruflichen Vorsorge per 1. Januar 2015 aufgrund zu tiefer Teuerung
nicht der Preisentwicklung angepasst.
Gemäss BVG erfolgt nach drei Jahren eine erste Anpassung der Renten an die
Preisentwicklung gemäss dem Index der Konsumentenpreise – sofern seither eine
Teuerung stattgefunden hat –, anschliessend werden die Renten, wenn nötig, alle zwei
Jahre entsprechend dem Teuerungsausgleich der AHV angepasst. 22

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2015
ANJA HEIDELBERGER

Auch für das Jahr 2016 wurden weder die seit 2012 laufenden noch die übrigen
Hinterlassenen- und Invalidenrenten der obligatorischen beruflichen Vorsorge der
Teuerung angepasst. 
Gemäss BVG erfolgt nach drei Jahren eine erste Anpassung der Renten an die
Preisentwicklung gemäss dem Index der Konsumentenpreise – sofern seither eine
Teuerung stattgefunden hat –, anschliessend werden die Renten, wenn nötig, alle zwei
Jahre entsprechend dem Teuerungsausgleich der AHV angepasst. 23

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2016
ANJA HEIDELBERGER

Im November 2016 gab der Bundesrat bekannt, per Anfang 2017 den Mindestzinssatz in
der zweiten Säule von 1.25 Prozent auf 1 Prozent zu senken. Zuvor hatte die BVG-
Kommission zu demselben Zinssatz geraten, nachdem sie über verschiedene Varianten
zwischen 0.5 und 1.25 Prozent abgestimmt hatte. Kritisiert wurde dieser Entscheid
sowohl vom Schweizerischen Versicherungsverband als auch vom Schweizerischen
Gewerkschaftsbund. Ersterer empfand den Zinssatz von 1 Prozent als «deutlich zu
hoch» und sprach sich für maximal 0.5 Prozent aus; Letzterer kritisierte, dass die
Erwerbstätigen erneut tiefere Renten hinnehmen müssten, und hätte entsprechend
einen Zinssatz von 1.25 Prozent bevorzugt. Unterstützt wurde der SGB gemäss Presse
vom Bauern- sowie vom Gewerbeverband, die sich im Hinblick auf die Abstimmung zur
AHVplus-Initiative gegen eine Unterschreitung der «psychologischen Schwelle» von 1
Prozent (Kurt Gfeller, Vizepräsident des Gewerbeverbands) aussprachen, um nicht
zusätzlich «Wasser auf die Mühlen der Linken» (Sonntagszeitung) zu giessen. 24

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 22.11.2016
ANJA HEIDELBERGER

Per 1. Januar 2017 wurden die Hinterlassenen- und Invalidenrenten der
obligatorischen beruflichen Vorsorge nicht der Teuerung angepasst. 
Gemäss BVG erfolgt nach drei Jahren eine erste Anpassung der Renten an die
Preisentwicklung gemäss dem Index der Konsumentenpreise – sofern seither eine
Teuerung stattgefunden hat –, anschliessend werden die Renten, wenn nötig, alle zwei
Jahre entsprechend dem Teuerungsausgleich der AHV angepasst. 25

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im August 2017 gab der Bundesrat bekannt, zwei Verordnungen zur beruflichen
Vorsorge und zur Wohneigentumsförderung (BVV2 und WEFV) zu ändern. In
Übereinstimmung mit der Motion Stahl (svp, ZH; Mo. 08.3702) und der Änderung des
Freizügigkeitsgesetzes sollen zukünftig Personen, die Lohnanteile über CHF 126'900 in
sogenannten 1e-Plänen versichern und in der beruflichen Vorsorge entsprechend
zwischen verschiedenen Anlagestrategien wählen können, bei einem
Pensionskassenaustritt ihre Gewinne mitnehmen können, aber auch für ihre erlittenen
Anlageverluste bezahlen müssen. Gleichzeitig definierte der Bundesrat die risikoarmen
Anlagen, welche die Pensionskassen ebendiesen Versicherten anbieten müssen, legte
Regeln für die Angemessenheit der 1e-Pläne fest und begrenzte die Zahl der möglichen

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 30.08.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Anlagestrategien pro angeschlossenem Arbeitgeber. 
Als Reaktion auf das Postulat Zanetti (sp, SO; Po. 14.3210) senkte der Bundesrat zudem
den Mindestbetrag zur Rückzahlung von zur Wohneigentumsförderung vorbezogenem
Pensionskassen-Kapital von CHF 20'000 auf CHF 10'000. 26

Per 1. Januar 2018 fand keine Teuerungsanpassung der seit 2014 laufenden
Hinterlassenen- und Invalidenrenten der obligatorischen beruflichen Vorsorge statt,
da der Wert des Indexes der Konsumentenpreise 2017 denjenigen von September 2014
nicht überstieg. 
Gemäss BVG erfolgt nach drei Jahren eine erste Anpassung der Renten an die
Preisentwicklung gemäss dem Index der Konsumentenpreise – sofern seither eine
Teuerung stattgefunden hat –, anschliessend werden die Renten, wenn nötig, alle zwei
Jahre entsprechend dem Teuerungsausgleich der AHV angepasst. 27

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im Oktober 2018 gab der Bundesrat bekannt, die seit 2015 ausgerichteten
Hinterlassenen- und Invalidenrenten der obligatorischen zweiten Säule per 1. Januar
2019 erstmals an die Preisentwicklung anzupassen und um 1.5 Prozent zu erhöhen.
Hingegen würden die Renten aus den Jahren 2008 sowie 2010 bis 2014 nicht angepasst,
da im September 2018 verglichen mit deren Entstehungsjahren keine Teuerung
stattgefunden habe. 
Gemäss BVG erfolgt nach drei Jahren eine erste Anpassung der Renten an die
Preisentwicklung gemäss dem Index der Konsumentenpreise – sofern seither eine
Teuerung stattgefunden hat –, anschliessend werden die Renten, wenn nötig, alle zwei
Jahre entsprechend dem Teuerungsausgleich der AHV angepasst. 28

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2019
ANJA HEIDELBERGER

Der Bundesrat beabsichtigte im September 2018, die seit 2012 existierende Verordnung
über die Anlagestiftungen (ASV) zu ändern. Unter anderem wollte er die Stellung der
Anlegerversammlung stärken und diese für die Wahl des Stiftungsrates zuständig
machen, das bereits bestehende Verbot der Nachschusspflicht – also die Pflicht, bei
Verlusten weiteres, über das bereits einbezahlte Kapital hinausgehendes Geld
einzuschiessen – ausdrücklich festschreiben und nichtkotierte Sacheinlagen,
fokussierte Strategien sowie gemischte Anlagegruppen mit höherem Anteil Aktien oder
alternativer Anlagen ermöglichen. 
Dazu führte das BSV zwischen September und Dezember 2018 eine Vernehmlassung
durch, an der sich 19 Kantone, die SVP, drei Dachverbände der Wirtschaft (SGB, SAV,
SGV) und 17 weitere Organisationen und Durchführungsstellen beteiligten. Gemäss
Vernehmlassungsbericht des BSV wurde die Vorlage allgemein positiv aufgenommen,
unter anderem zeigten sich die Kantone mehrheitlich zufrieden damit. Folglich
entschied der Bundesrat im Juni 2019, die Änderungen auf den 1. August 2019 in Kraft
zu setzen. 29

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 21.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

In Übereinstimmung mit den Sozialpartnern und der BVG-Kommission beliess der
Bundesrat den BVG-Mindestzinssatz  2020 bei 1 Prozent. Die gute Entwicklung der
Finanzmärkte sowie die tiefe Mindestverzinsung sprächen gegen eine Senkung, die
tiefen Zinsen am Kapitalmarkt gegen eine Erhöhung des Mindestzinsssatzes, erklärte
der Bundesrat. 30

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 06.11.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im Dezember 2019 schickte der Bundesrat Änderungen an verschiedenen
Verordnungen (FZV, BVV2, BVV3) zur beruflichen Vorsorge in die Vernehmlassung, die
bis März 2020 dauern wird. Mit den Änderungen sollen Bestimmungen zur beruflichen
Vorsorge an die aktuelle Entwicklung des technischen Zinssatzes, an die Mortalitätsrate
und an die Invaliditätsquote angepasst werden. Zudem sollen die Forderungen
verschiedener Vorstösse erfüllt werden: eine längere Übertragungsdauer der Säule 3a-
Gelder (Postulat Weibel: glp, ZH; Po. 13.3813), eine Kürzung oder Verweigerung von
Kapitalleistungen, wenn der oder die Begünstigte den Tod der versicherten Person
vorsätzlich herbeigeführt hat (Interpellation Dittli: fdp, UR; Ip. 18.3405) oder die
Schaffung von Möglichkeiten für die Pensionskassen, in ökologisch nachhaltige Projekte
im In- und Ausland zu investieren (Motion Weibel: Mo. 15.3905). 31

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 06.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Anders als im Vorjahr wurden per 1. Januar 2020 nicht nur die Hinterlassenen- und
Invalidenrenten der obligatorischen zweiten Säule für das Jahr 2016 mit einem
Anpassungssatz von 1.8 Prozent zum ersten Mal an die Preisentwicklung angepasst,
sondern auch die Renten zwischen 2010 und 2014, wenn auch nur mit einem
Anpassungssatz von 0.1 Prozent.
Gemäss BVG erfolgt nach drei Jahren eine erste Anpassung der Renten an die
Preisentwicklung gemäss dem Index der Konsumentenpreise – sofern seither eine
Teuerung stattgefunden hat –, anschliessend werden die Renten, wenn nötig, alle zwei
Jahre entsprechend dem Teuerungsausgleich der AHV angepasst. 32

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2020
ANJA HEIDELBERGER

Unter vergleichsweise grosser medialer Aufmerksamkeit forderte die BVG-Kommission
im Sommer 2020 mit knapper Mehrheit die Senkung des BVG-Mindestzinssatzes, also
des Zinssatzes der Vorsorgeguthaben der Versicherten im Obligatorium, für das Jahr
2021 von 1 Prozent auf 0.75 Prozent. Die Kommissionsmitglieder hatten gar Vorschläge
für einen Mindestzins ab 0.25 Prozent eingebracht. Berechnet wird der Zinssatz
aufgrund der Entwicklung der Rendite der Bundesobligationen, Aktien, Anleihen und
Liegenschaften. Da die Performance der Aktien, Anleihen und Liegenschaften 2019
ausserordentlich gut war, sei eine Senkung des Mindestzinses für das Jahr 2021 nicht
nötig, liess der Bundesrat jedoch im November 2020 verlauten und beliess den
Mindestzinssatz bei 1 Prozent. 33

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 04.11.2020
ANJA HEIDELBERGER

1) Medienmitteilung BR vom 1.7.20 (zu AVIG); Medienmitteilung BR vom 1.7.20 (zu BVG); Medienmitteilung BR vom 1.7.20 (zu
EO); Medienmitteilung BR vom 1.7.20 (zu KAE); Medienmitteilung BR vom 11.9.20; Medienmitteilung BR vom 12.8.20;
Medienmitteilung BR vom 19.6.20; Medienmitteilung BR vom 20.5.20; Medienmitteilung BR vom 22.4.20; Medienmitteilung
BR vom 24.6.20; Medienmitteilung BR vom 25.3.20; Medienmitteilung BR vom 26.8.20; Medienmitteilung BR vom 27.5.20;
Medienmitteilung BR vom 29.4.20; Medienmitteilung BR vom 8.4.20
2) Medienmitteilung BR vom 14.10.20 (AHV)
3) Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall vom 4.11.20; Covid-19-Verordnung berufliche Vorsorge vom 11.11.20;
Medienmitteilung BR vom 11.11.20; Medienmitteilung EDI vom 4.11.20
4) NZZ, 29.10.92; NZZ, 18.9.92 und NQ, 25.20.92
5) Presse vom 28.9.96.
6) AB SR, 2004, S. 207f.; Presse vom 14.5., 3.7. und 2.9.04; TA, 26.6.04; AZ, 23.11.04; SHZ, 24.11.04;
7) Presse vom 3.7.04.
8) Schnyder (2005): Dritter Teil der 1. BVG-Revision
9) Presse vom 1.9. und 17.11.05.
10) Presse vom 18.3. und 14.9.06.
11) Presse vom 30.8.07.
12) Medienmitteilung BSV vom 22.10.08
13) Medienmitteilung BSV vom 14.10.09
14) Medienmitteilung BSV vom 1.10.10
15) Medienmitteilung BSV vom 12.10.10
16) Medienmitteilung BSV vom 2.11.11
17) Medienmitteilung BSV vom 20.10.11
18) Medienmitteilung BSV vom 14.11.12
19) Medienmitteilung BSV vom 26.10.12
20) Medienmitteilung BSV vom 15.10.13
21) Medienmitteilung BSV vom 22.10.14
22) Medienmitteilung BSV vom 31.10.14
23) Medienmitteilung BSV vom 26.10.15
24) Empfehlung BVG-Kommission vom 2.9.16; BZ, TA, 3.9.16; SoZ, 4.9.16
25) Medienmitteilung BSV vom 31.10.16
26) Medienmitteilung BSV vom 30.8.17
27) Medienmitteilung BSV vom 30.10.17
28) Medienmitteilung BSV vom 30.10.18
29) Erläuternder Bericht vom 14.9.18; Medienmitteilung BSV vom 21.6.19; Vernehmlassungbericht vom 21.6.19
30) Medienmitteilung BSV vom 27.8.19; Medienmitteilung BSV vom 6.11.19
31) Erläuternder Bericht des BR zur Verordnungsänderung
32) Medienmitteilung BSV vom 22.10.19
33) Medienmitteilung BSV vom 4.11.20; Medienmitteilung der BVG-Kommission vom 25.8.20; AZ, CdT, LT, NZZ, TA, 26.8.20
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